
 
 
 

 
 
Novellierte Vergabe- und Vertragsordnung für 
Bau-, Liefer-/Dienstleistungen sowie freiberufliche 
Leistungen (VOB, VOL, VOF) zum 11.06.2010 in 
Kraft getreten! 
 
Mit der geänderten Vergabeverordnung (VgV) und der Sektorenverordnung werden die Teile der 
untergesetzlichen Regelwerke der VOB, VOL und VOF in Kraft gesetzt, die bei Vergaben 
oberhalb der EU-Schwellenwerte anzuwenden sind. 
 
Alle drei Vergabeverordnungen sind umfänglich geändert worden. 
 

Die Einführungserlasse VOB, VOL und VOF sowie die aktuelle VOF finden Sie unter 

www.ikth.de/Service/Gesetze und Ordnungen. 

 
Weitere Erlasse finden Sie auf der Hompage des Bundesministeriums für Verkehr, Bau und 
Stadtentwicklung unter www.bmvbs.de/Bauwesen/Bauauftragsvergabe/Vergabehandbuch-
,1535.1052601/Weitere-Erlasse-zum-Bauvergabe.htm 
 
 
 
 
Ihre 
Ingenieurkammer Thüringen 


